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INHALTSVERZEICHNIS

AUS DEM STADTRAT

In der Woche vom 29. Februar bis 04. März 2016 tagen folgende 
Ausschüsse und Bezirksvertretungen

Dienstag, 01.03.2016
17.00 Uhr Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität, Rathaus

Donnerstag, 03.03.2016
17.00 Uhr Integrationsrat, Rathaus
17.00 Uhr Bezirksvertretung Nord, Gartenbauverein „Rosengarten“
   Kanesdyk, Einwohnerfragestunde gegen 18.00 Uhr

BEKANNTMACHUNGEN

VERSAMMLUNG DER JAGDGENOSSEN-
SCHAFT HÜLS
Am Mittwoch den 09. März 2016 findet um 19.30 Uhr in der 

Reiterstube zum Pasternhof,  Vorderorbroich 63, 47839 Krefeld,
eine öffentliche Versammlung der Jagdgenossenschaft des ge-
meinschaftlichen Jagdbezirkes Hüls, statt.

Hiermit werden alle Eigentümer von Grundflächen, die zu dem 
vorgenannten Jagdbezirk gehören, eingeladen.

Tagesordnung:

1. Genehmigung des Protokolls vom 05.03.15

2. Kassenbericht 2015-2016

3. Haushaltsplan 2016-2017

4. Bericht der Kassenprüfer

5. Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers.

6. Neuwahlen zum Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft Hüls

7. Neuwahl des Kassenführers seines Stellvertreters und eines/
 der Kassenprüfer
8. Verschiedenes

Jeder Jagdgenosse kann sich durch eine volljährige und ge-
schäftsfähige Person vertreten lassen. Die von einem Jagdgenos-
sen vertretene eigene Grundfläche zuzüglich der Grundfläche der 
von ihm vertretenen Jagdgenossen, darf ein Drittel der Grundflä-
che des genossenschaftlichen Jagdbezirkes nicht übersteigen.
Vertreter bedürfen einer schriftlichen Vollmacht, die dem Vorsit-
zenden zu Beginn der Jagdgenossenschaftsversammlung vorzu-
legen ist.

Personengesellschaften und juristische Personen haben einen 
Vertreter zu bevollmächtigen.

Die Jagdpachtverteilungsliste für das Jagdjahr bzw. Geschäfts-
jahr 2016-2017 (01.04.2016 - 31.03.2017) liegt ab 16.02.2016 drei 
Wochen lang zur Einsicht der Jagdgenossen im Hause der Volks-
bank Krefeld eG Tönisberger Str. 37-39, 47839 Krefeld während 
der Geschäftszeiten aus. 

Gegen den Verteilungsplan ist binnen zwei Wochen nach Beendi-
gung der Auslegungsfrist Widerspruch zulässig.

Krefeld, 08.02.2016
Johannes Vennekel
Norbert Schmitter
Dr. Alfred van Munster

KRAFTLOSERKLÄRUNG VON 
SPARKASSENBÜCHERN
Aufgrund unseres Aufgebotes vom 20.11.2015
sind an den von der Sparkasse Krefeld
ausgestellten Sparkassenbüchern

Nr. 3137018135
Nr. 3137102145
Nr. 4137016855

keine Rechte geltend gemacht worden.
Gemäß Abschnitt 6 des zweiten Teils („Geschäftsrecht“) der Neu-
fassung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften - AVV - zum 
Sparkassengesetz (SpkG) durch den Runderlass des Finanzmi-
nisteriums NRW vom 27.10.2009, werden die Sparurkunden hier-
durch für kraftlos erklärt.

Krefeld, den 20.02.2016
Sparkasse Krefeld

UNGÜLTIGKEITSERKLÄRUNG EINES 
DIENSTAUSWEISES
Der von der Stadtverwaltung Krefeld für Herrn Ralf Weitz ausge-
stellte Dienstausweis Nr. 350 019 mit Gültigkeit 11/2020 wird für 
ungültig erklärt.
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Unser Trinkwasser
 

SWK AQUA GmbH
Ein Unternehmen der SWK STADTWERKE KREFELD AG
St. Töniser Str. 124 · 47804 Krefeld
www.swk.de

Jahresdurchschnittsanalyse 

Parameter

  
Einheit  

 

Wasserwerk
Gladbacher Straße

  
     

  
 

pH-Wert

  

 - 

    
 

Härtegrad 

      
 

Gesamthärte

  

mmol/l

   

 

 

Calcium

  

mg/l

    
        
  
 

Magnesium

  

 mg/l

    
 

Kalium

  

mg/l

   

   
      

  
 

Mangan

  

 mg/l

    
       
 

Nitrat

  

 mg/l

   

 n.n. = nicht nachweisbar    °dH = Grad deutscher Härte
mg/l = Milligramm pro Liter                                           Härtebereich weich = weniger 1,5 mmol/l
TrinkwV = Trinkwasserverordnung                Härtebereich mittel = 1,5 - 2,5 mmol/l
                                Härtebereich hart = über 2,5 mmol/l

Das von SWK gelieferte Trinkwasser ist von guter Qualität und erfüllt sämtliche Anforderungen der 
Trinkwasserverordnung. Diese regelt, dass nur für den jeweiligen Aufbereitungszweck speziell zugelassene Stoffe 
verwendet werden. 

Im Wasserwerk Gladbacher Straße (Versorgung des westlichen Stadtgebiets und Hüls) werden 
Kalkmilch und Natronlauge zur Wasserenthärtung eingesetzt. Im Wasserwerk In der Elt (Versorgung der östlichen 
Stadtteile) werden Kalkmilch zur Wasserenthärtung sowie ein Flockungshilfsmittel zur Trübstofffiltration 
eingesetzt. In Hüls wird dem Trinkwasser zentral Phosphat zur Rohrnetzkonditionierung zugegeben.

Das Krefelder Trinkwasser wird nicht gechlort. Für den Bedarfsfall stehen Desinfektionsanlagen auf der Basis 
von Chlordioxid zur Verfügung. 

Fragen zur Wasserqualität beantworten wir unter: Tel. 982706.

 
 

Nitrit

  

 mg/l

    
      

  
 

Ammonium

  

 mg/l

    
 

Chlorid

  

 mg/l

   

   
     
    

   
      

 
      

    

  
    
     
    
 

    
   

Wasserwerk
In der Elt

 °dH

Natrium  mg/l

Eisen  mg/l

Sulfat  mg/l

Phosphat gesamt mg/l

Grenzwert lt.
TrinkwV   

6,5 - 9,5

  -

- 

- 

- 

0,05 

50 

0,5 

0,5 

250 

- 

200 

0,2 

250 

- 

Härtebereich  -- 

Elektrische Leitfähigkeit µS/cm2790

2015

7,84 7,75
13,4 13,2
mittel mittel
2,4 2,36

68,4 69,7
18,4 12,2

38,0 20,4
2,9 4,2

n.n n.n

n.n n.n

4,7 27,1

n.n n.n
n.n n.n

50,3 38,1
120 80,3
n.n n.n.
672 576
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AUSSCHREIBUNGEN

BEKANNTMACHUNG VOB – ÖFFENTLICHE 
AUSSCHREIBUNG
1.  Art der Vergabe:
 Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Abs. 1 VOB/A

2. Art des Auftrags:
 Verkehrswegebau
 Erneuerung der Pflasterdecke der Fahrbahn 

3. Bezeichnung des Auftraggebers :
 Stadt Krefeld
 Fachbereich Tiefbau
 Uerdinger Straße 204, 47799 Krefeld
 Telefon-Nummer: 02151-36604225
 Telefax-Nummer: 02151-36604280
 E-Mail-Adresse: fb66@krefeld.de

4. Ort der Ausführung der Bauleistung:
 Krefeld „Krefelder Straße von Haus-Nr. 3 / 4 bis 
 Auf dem Graben“

5. Art und Umfang der Leistung:
 Natursteinpflaster aufnehmen, laden und abfahren 510,00 qm
 Vorhandene Schottertragschicht nachverdichten     510,00 qm
 Wasserdurchlässige Asphalttragschicht 
 PA 16 T WDA herstellen 80,00 to
 Natursteinkleinpflasterdecke aus Steinen 
 des AG herstellen 510,00 qm
 Natursteinkleinpflasterdecke mit vdw 855 
 vollfugig einschlämmen 510,00 qm 

6. Form der Angebote: 
 schriftlich, auf dem Postweg, in deutscher Sprache

7. Lose  
 Aufteilung in Lose: 
 nein 

8. Zulassung von Nebenangeboten: 
 nein

9. Ausführungsfristen:  
 Baubeginn:  30.05.2016 bis 30.06.2016
 Ausführungsdauer: 1 Monat
 Fertigstellungstermin: 30.06.2016

10. Bezeichnung der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und  
 zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden  
 können:
 - wie Ziffer 3 , Zimmer 112

11. Kostenerstattung für die Übermittlung der 
 Vergabeunterlagen:
 26,50 EUR
 Der Betrag ist an die Sparkasse Krefeld, 
 IBAN: DE83 3205 0000 0000 3012 91, BIC SPKRDE 33 zu-

gunsten des Kassenzeichens:  0466002703.9/6629 zu 
überweisen. 

 Die Aushändigung bzw. der Versand der Unterlagen erfolgt 
erst nach Vorlage des Nachweises der Überweisung (ggf. per 
Fax oder E-Mail). Eine Bareinzahlung ist nicht möglich. Eine 
Erstattung des Betrags erfolgt nicht.

12. Sonstige Fristen:
 a. Schlusstermin für den Eingang der Angebote :  

  Datum: 17.03.2016 Uhrzeit: 10.00 Uhr
 

 b. Zuschlagsfrist:    02.05.2016 
   

13. Angebotsannahmestelle:
 - wie Ziffer 3, Zimmer 112
 Datum des Eröffnungstermins: 17.03.2016
 Uhrzeit:   10.00 Uhr       
 Ort des Eröffnungstermins:  
 Fachbereich Tiefbau, Uerdinger Straße 204, 
 47799 Krefeld,  Zimmer 001
 Beim Eröffnungstermin sind die Bieter und ihre Bevollmäch-

tigten zugelassen (§ 14 Abs. 1 Satz 1 VOB/A).

14. wesentliche Zahlungsbedingungen:
 § 16 VOB/B bzw. Vergabeunterlagen

15. Zusätzliche Bedingungen an die Auftragsausführung: 
 - Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestlohn 

nach TVgG NRW
 - Verpflichtungserklärung zu ILO Kernarbeitsnormen nach 

TVgG NRW
 - Verpflichtungserklärung zur Frauenförderung und Förde-

rung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

16. VOB-Nachprüfungsstelle:   
 Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 34, 
 Postfach 30 08 65,
 40408 Düsseldorf

17. Sonstiges:      
 
Krefeld, den 15. Februar 2016
Stadt Krefeld
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Könner

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0180 5 66 05 55

NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau

26.02. – 28.02.2016 
Wilhelm Gobbers GmbH
Ispelsstraße 30/32 | 47805 Krefeld
8 21 38 60

04.03. – 06.03.2016 
Walter Goertz GmbH & Co. KG   
Münkerstraße 35 a | 47798 Krefeld 
2 31 13

AUF EINEN BLICK
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KREBSINFORMATIONSDIENST
des Deutschen Krebsforschungszentrums:
www.krebsinformationsdienst.de

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 

www.aknr.de

oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 0800 00 22833

„Krefelder Amtsblatt“ 

Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 79,40 Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter der Telefon-Nr. 
0180 5044100 montags, dienstags und donners-
tags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 
14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 Uhr 
bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter der Te-
lefon-Nr. 01805 986700 zu erreichen. Sprech-
zeiten: samstags, sonntags und feiertags von 
10.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 17.00 bis 
19.00 Uhr,  montags, dienstags und donnerstags 
von 21.00 bis 22.00 Uhr.

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen un-
ter der Telefon-Nr. 0700 84374666 zu erreichen.

0800 111 0 111 und 0800 111 0 222

TELEFONSEELSORGE

 PARI MOBIL GMBH
 Hausnotrufzentrale, Mühlenstraße 42,
 Krefeld, Telefon 8 43 33.

Priesternotruf für Kranke
Wenn Sie für einen Schwerkranken einen katholi-
schen Priester benötigen und die Seelsorger Ihrer 
Gemeinde in abzusehender Zeit nicht erreichbar 
sind, wenden Sie sich an die Ruf.-Nr. 334 334 0

PRIESTERNOTRUF

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  19222
Branddirektion  612-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 19700

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR


